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22. April 2022 

Rundschreiben Nr. 34/2022 
 
 
 
 
 
 
An alle 
Kreditinstitute 
 
 
 
1. Finanzsanktionen angesichts von Handlungen, die die territoriale Unversehrtheit, 
Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine untergraben oder bedrohen 
Durchführungsverordnung (EU) 2022/658 des Rates vom 21. April 2022 
 

2. Finanzsanktionen gegen die Demokratische Volksrepublik Korea 
Durchführungsverordnung (EU) 2022/659 des Rates vom 21. April 2022 
 

3. Finanzsanktionen angesichts der Lage in Myanmar/Birma 
Durchführungsverordnung (EU) 2022/662 des Rates vom 21. April 2022 
 

4. Finanzsanktionen gegen Irak 
Durchführungsverordnung (EU) 2022/665 der Kommission vom 21. April 2022 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir möchten Sie über die folgenden Entwicklungen im Bereich der Finanzsanktionen unterrichten: 
 
1. Mit Durchführungsverordnung (EU) 2022/6581 (Anlage 1) hat der Rat der Europäischen Union 
zwei natürliche Personen in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 269/20142 (Sanktionsregime  
Russland/Ukraine) aufgenommen.  

________________ 
1  Durchführungsverordnung (EU) 2022/658 des Rates vom 21. April 2022 zur Durchführung der Verordnung (EU) 

Nr. 269/2014 über restriktive Maßnahmen angesichts von Handlungen, die die territoriale Unversehrtheit, Souverä-
nität und Unabhängigkeit der Ukraine untergraben oder bedrohen 

2 Verordnung (EU) Nr. 269/2014 des Rates vom 17. März 2014 über restriktive Maßnahmen angesichts von Hand-
lungen, die die territoriale Unversehrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine untergraben oder bedro-
hen 

Hinweis: Vorherige Verlautbarung der 
Bundesbank  zu  Finanzsanktionen: 
Rundschreiben Nr. 32/2022 
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2. Ferner hat der Rat der Europäischen Union mit Durchführungsverordnung (EU) 2022/6593  
(Anlage 2) acht natürliche Personen und vier Einrichtungen in die Liste der Personen, Organi- 
sationen und Einrichtungen in Anhang XV und Anhang XVI der Verordnung (EU) 2017/15094  
(Sanktionsregime Demokratische Volksrepublik Korea) hinzugefügt.   
 
3. Zudem hat der Rat der Europäischen Union mit Durchführungsverordnung (EU) 2022/6625   
(Anlage 3) die Listungsbegründung zu neun Personeneinträgen der in Anhang IV der Verordnung 
(EU) Nr. 401/20136 (Sanktionsregime Myanmar/Birma) genannten natürlichen und juristischen  
Personen, Organisationen und Einrichtungen aktualisiert. 
 
4. Des Weiteren hat die Kommission der Europäischen Union mit Durchführungsverordnung (EU) 
2022/6657 (Anlage 4) zwei natürliche Personen und eine Organisation aus der Liste der Personen 
und Organisationen in Anhang III bzw. Anhang IV der Verordnung (EG) Nr. 1210/20038  
(Sanktionsregime Irak) gestrichen. 
 
Wir bitten Sie, uns auf der Grundlage von Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 269/2014 
bzw. Artikel 50 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/1509 
 

spätestens bis zum 2. Mai 2022 
 

per E-Mail oder in Ausnahmefällen per Telefax mitzuteilen, ob und welche Gelder bei Ihnen von 
den Durchführungsverordnungen (EU) 2022/658 bzw. 2022/659 betroffen sind. 
 
Fehlanzeigen, die auf jeden Fall erforderlich sind, oder Positivmeldungen bitten wir  
ausschließlich unter Beachtung der beigefügten Hinweise (Anlage 5) zu übermitteln. Mit  
derart aufbereiteten Meldungen unterstützen Sie uns bei der Bearbeitung Ihrer Antworten und  
vermeiden Rückfragen.  
Wir weisen darauf hin, dass Sie auch verpflichtet sind, sich nach dieser Abfrage ergebende 
Änderungen bezüglich der Vermögenswerte, die von Finanzsanktionen betroffen sind,  
unaufgefordert zu melden. 
 
  

________________ 
3 Durchführungsverordnung (EU) 2022/659 des Rates vom 21. April 2022 zur Durchführung der Verordnung (EU) 

2017/1509 über restriktive Maßnahmen gegen die Demokratische Volksrepublik Korea 
4 Verordnung (EU) 2017/1509 des Rates vom 30. August 2017 über restriktive Maßnahmen gegen die Demokratische 

Volksrepublik Korea und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 329/2007 
5 Durchführungsverordnung (EU) 2022/662 des Rates vom 21. April 2022 zur Durchführung der Verordnung (EU)  

Nr. 401/2013 über restriktive Maßnahmen angesichts der Lage in Myanmar/Birma 
6 Verordnung (EU) Nr. 401/2013 des Rates vom 2. Mai 2013 über restriktive Maßnahmen angesichts der Lage in  

Myanmar/Birma und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 194/2008 
7 Durchführungsverordnung (EU) 2022/665 der Kommission vom 21. April 2022 zur Änderung der Verordnung (EG)  

Nr. 1210/2003 des Rates über bestimmte spezifische Beschränkungen in den wirtschaftlichen und finanziellen  
Beziehungen zu Irak 

8 Verordnung (EG) Nr. 1210/2003 des Rates vom 7. Juli 2003 über bestimmte spezifische Beschränkungen in den  
wirtschaftlichen und finanziellen Beziehungen zu Irak und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 2465/1996 
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Wir haben die Rechtsakte zu Finanzsanktionen auf folgender Website der Deutschen Bundesbank 
unter dem jeweiligen Sanktionsregime eingestellt:   
 
https://www.bundesbank.de/de/service/finanzsanktionen/sanktionsregimes 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Deutsche Bundesbank 
Hauptverwaltung in Bayern 
Stange Kriwanek 
 
 
 
Anlagen 



II

(Rechtsakte ohne Gesetzescharakter)

VERORDNUNGEN

DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2022/658 DES RATES 

vom 21. April 2022

zur Durchführung der Verordnung (EU) Nr. 269/2014 über restriktive Maßnahmen angesichts von 
Handlungen, die die territoriale Unversehrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine 

untergraben oder bedrohen 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 269/2014 des Rates vom 17. März 2014 über restriktive Maßnahmen angesichts von 
Handlungen, die die territoriale Unversehrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine untergraben oder 
bedrohen (1), insbesondere auf Artikel 14 Absatz 1,

auf Vorschlag des Hohen Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Am 17. März 2014 hat der Rat die Verordnung (EU) Nr. 269/2014 angenommen.

(2) Die Union verurteilt weiterhin Handlungen und politische Maßnahmen, die die territoriale Unversehrtheit der 
Ukraine untergraben.

(3) Der Rat ist der Ansicht, dass zwei Personen aufgrund ihrer Rolle bei der Untergrabung oder Bedrohung der 
territorialen Unversehrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine und aufgrund dessen, dass sie von 
russischen Entscheidungsträgern profitieren, die für die Annexion der Krim oder die Destabilisierung der 
Ostukraine verantwortlich sind, in die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 269/2014 enthaltene Liste der 
Personen, Organisationen und Einrichtungen, die restriktiven Maßnahmen unterliegen, aufgenommen werden 
sollten.

(4) Die Verordnung (EU) Nr. 269/2014 sollte daher entsprechend geändert werden —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Verordnung (EU) Nr. 269/2014 wird gemäß dem Anhang der vorliegenden Verordnung geändert.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

(1) ABl. L 78 vom 17.3.2014, S. 6.

DE Amtsblatt der Europäischen Union 21.4.2022 L 120/1  
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat.

Geschehen zu Brüssel am 21. April 2022.

Im Namen des Rates
Der Präsident

J.-Y. LE DRIAN

DE Amtsblatt der Europäischen Union L 120/2 21.4.2022  



ANHANG 

Die folgenden Personen werden in die Liste der natürlichen und juristischen Personen, Einrichtungen und Organisationen in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 269/2014 aufgenommen:

Personen

Name Angaben zur Identifizierung Begründung
Datum der 

Aufnahme in die 
Liste

„211. Serhiy Vitaliyovich KURCHENKO

(Ukrainisch: Сергiй Вiталiйович 
КУРЧЕНКО; Russisch: Сергей 
Витальевич КУРЧЕНКО)

Geschlecht: männlich

Geburtsdatum: 21.9.1985

Geburtsort: Kharkiv (Charkiw), 
Ukraine

Staatsangehörigkeit: Ukrainisch

Serhiy Kurchenko ist ein ukrainischer Geschäftsmann. Mit Unterstützung der 
prorussischen Separatisten übernahm er die Kontrolle über mehrere große 
Metallurgie-, Chemie- und Energieanlagen in den von den Separatisten kontrollierten 
Gebieten des Donezkbeckens. Sein Unternehmen ‚Gaz-Alliance‘ monopolisierte den 
Kohlebergbau im Donezkbecken, nachdem dessen Wettbewerber — Berichten 
zufolge mit Hilfe Russlands — vom Markt verdrängt worden waren. Trotz der 
EU-Sanktionen organisierte er das illegale System zur Ausfuhr von Kohle aus dem 
Donezkbecken nach Russland und Europa und profitierte auch davon. Die in 
Kurchenkos Bergwerken abgebaute Kohle wurde neu registriert und illegal über 
russische Häfen exportiert.

Kurchenko half großen russischen Unternehmen und staatseigenen Holdings, die 
restriktiven Maßnahmen der EU zu umgehen, indem er als deren Subunternehmer in 
den von Russland kontrollierten Gebieten fungierte. Er war Vermittler bei russischen 
Gas-, Brennstoff- und Stromausfuhren in die von den Separatisten kontrollierten 
Teile des Donezkbeckens, wodurch deren unabhängige Energieversorgung ausgebaut 
und deren wirtschaftliche Integration in die Ukraine untergraben wurde. Darüber 
hinaus lieferte er Brennstoff auf die rechtswidrig besetzte Halbinsel Krim. Dadurch 
stärkte er die unabhängige Stromversorgung dieses Gebiets. Er besitzt außerdem das 
größte Öllager auf der Halbinsel Krim.

Dadurch profitierte er von russischen Entscheidungsträgern, die für die Annexion 
der Krim und die Destabilisierung der Ostukraine verantwortlich sind, führte 
Transaktionen mit den Separatistengruppen im Donezkbecken der Ukraine durch 
und unterstützte aktiv Handlungen und politische Maßnahmen, die die territoriale 
Unversehrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine untergraben oder 
bedrohen.

21.4.2022
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Name Angaben zur Identifizierung Begründung
Datum der 

Aufnahme in die 
Liste

234. Yevgeniy Viktorovich PRIGOZHIN

(Евгений Викторович ПРИГОЖИН)

Geburtsdatum: 1. Juni 1961

Geburtsort: Leningrad, ehemalige 
UdSSR (jetzt Sankt Petersburg, 
Russische Föderation)

Funktion: prominenter 
Geschäftsmann mit engen 
Verbindungen zur russischen 
politischen Führung

Verbundene Personen: Lyubov 
Valentinovna Prigozhina (Ehegattin); 
Violetta Prigozhina (Mutter)

Verbundene Einrichtungen: Wagner- 
Gruppe, Internet Research Agency, 
Concord Company Group, Concord 
Management and Consulting LLC, 
Megaline LLC

Staatsangehörigkeit: russisch
Geschlecht: männlich

Yevgeniy Prigozhin ist ein prominenter russischer Geschäftsmann mit engen 
Verbindungen zu Präsident Putin und dem russischen Verteidigungsministerium. Er 
ist Geldgeber und inoffizieller Leiter der Wagner-Gruppe, einer in Russland 
ansässigen militärischen Organisation ohne eigene Rechtspersönlichkeit, und 
verantwortlich für die Entsendung von Söldnern der Wagner-Gruppe in die Ukraine.

Concord, auch bekannt als KOMBINAT PITANIYA KONKORD OOO, ein 
Unternehmen, das Prigozhin gegründet hat und dessen Eigentümer er bis November 
2019 war, und eine Gruppe anderer Unternehmen mit Verbindungen zu ihm, 
darunter Concord Management and Consulting LLC und Megaline LLC, haben nach 
der rechtswidrigen Annexion der Krim durch Russland und der Besetzung der 
Ostukraine durch von Russland unterstützte Separatisten umfangreiche öffentliche 
Aufträge seitens des russischen Verteidigungsministeriums erhalten.

Er ist deshalb für Handlungen, die die territoriale Unversehrtheit, Souveränität und 
Unabhängigkeit der Ukraine untergraben und bedroht haben, verantwortlich und hat 
diese aktiv durchgeführt. Er hat ebenfalls von russischen Entscheidungsträgern 
profitiert, die für die Annexion der Krim oder die Destabilisierung der Ostukraine 
verantwortlich sind.

21.4.2022“
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2022/659 DES RATES 

vom 21. April 2022

zur Durchführung der Verordnung (EU) 2017/1509 über restriktive Maßnahmen gegen die 
Demokratische Volksrepublik Korea 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Verordnung (EU) 2017/1509 des Rates vom 30. August 2017 über restriktive Maßnahmen gegen die 
Demokratische Volksrepublik Korea und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 329/2007 (1), insbesondere auf 
Artikel 47,

auf Vorschlag des Hohen Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Am 30. August 2017 hat der Rat die Verordnung (EU) 2017/1509 erlassen.

(2) In seinen Schlussfolgerungen vom 17. Juli 2017 hat der Rat erklärt, dass die Union weitere geeignete Reaktionen auf 
Aktionen der Demokratischen Volksrepublik Korea (im Folgenden „DVRK“), die die globalen Regelungen über 
Nichtverbreitung und Abrüstung unterlaufen, in Erwägung ziehen werde, insbesondere im Wege zusätzlicher 
autonomer restriktiver Maßnahmen.

(3) Am 22. Dezember 2017 hat der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen (im Folgenden „VN-Sicherheitsrat“) die 
Resolution des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen 2397 (2017) (im Folgenden „Resolution des 
VN-Sicherheitsrats“) angenommen, in der er bekräftigt, dass die DVRK: jeden weiteren Start, bei dem Technologie 
für ballistische Flugkörper verwendet wird, jeden Nuklearversuch und jede sonstige Provokation zu unterlassen hat; 
umgehend alle mit ihrem Programm für ballistische Flugkörper verbundenen Aktivitäten auszusetzen und in diesem 
Zusammenhang ihre bestehende Verpflichtung auf ein Moratorium für alle Flugkörperstarts wiederherzustellen hat; 
umgehend alle Kernwaffen und bestehenden Nuklearprogramme auf vollständige, verifizierbare und unumkehrbare 
Weise aufzugeben und alle damit verbundenen Tätigkeiten sofort einzustellen hat; und alle anderen vorhandenen 
Massenvernichtungswaffen und bestehenden Programme für ballistische Flugkörper auf vollständige, verifizierbare 
und unumkehrbare Weise aufzugeben hat.

(4) Am 24. März 2022 hat die DVRK eine interkontinentale ballistische Rakete gestartet. Sie hat in der Zeit zwischen 
dem 5. Januar und dem 24. März 2022 mindestens zwölfmal Raketen gestartet.

(5) Am 25. März 2022 hat der Hohe Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik (im Folgenden „Hoher 
Vertreter“) eine Erklärung im Namen der Union abgegeben, in der er den Start einer interkontinentalen ballistischen 
Rakete durch die DVRK am 24. März 2022, der einen Verstoß gegen zahlreiche Resolutionen des Sicherheitsrats der 
Vereinten Nationen und eine ernsthafte Bedrohung für Frieden und Sicherheit auf internationaler und regionaler 
Ebene darstellt, verurteilt. In der Erklärung forderte er die DVRK zudem auf, keine weiteren Maßnahmen zu 
ergreifen, die internationale oder regionale Spannungen verstärken könnten, und den Resolutionen des 
VN-Sicherheitsrats nachzukommen, indem sie alle ihre Kernwaffen, anderen Massenvernichtungswaffen, 
Programme für ballistische Flugkörper und bestehenden Nuklearprogramme vollständig, überprüfbar und 
unumkehrbar aufgibt und alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten unverzüglich einstellt. Der Hohe Vertreter 
erklärte ferner, dass die Union bereit ist, alle Maßnahmen, die der VN-Sicherheitsrat als Reaktion auf den Start einer 
interkontinentalen ballistischen Rakete am 24. März 2022 ergreifen könnte, umzusetzen und erforderlichenfalls zu 
ergänzen.

(6) Angesichts der fortgesetzten Aktivitäten im Zusammenhang mit ballistischen Raketen, die die DVRK unter 
Verletzung und eklatanter Missachtung der einschlägigen Resolutionen des VN-Sicherheitsrats durchgeführt hat, 
sollten acht Personen und vier Einrichtungen in die Listen der natürlichen und juristischen Personen, 
Organisationen und Einrichtungen, die restriktiven Maßnahmen unterliegen, in den Anhängen XV und XVI der 
Verordnung (EU) 2017/1509 aufgenommen werden.

(7) Die Anhänge XV und XVI der Verordnung (EU) 2017/1509 sollten daher entsprechend geändert werden —

(1) ABl. L 224 vom 31.8.2017, S. 1.
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HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Anhänge XV und XVI der Verordnung (EU) 2017/1509 werden gemäß dem Anhang der vorliegenden Verordnung 
geändert.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat.

Geschehen zu Brüssel am 21. April 2022.

Im Namen des Rates
Der Präsident

J.-Y. LE DRIAN
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ANHANG 

Die Anhänge XV und XVI der Verordnung (EU) 2017/1509 werden wie folgt geändert:

1. In Anhang XV „Liste der Personen, Organisationen und Einrichtungen nach Artikel 34 Absatz 1 und Artikel 34 Absatz 3“ Teil a „Gemäß Artikel 34 Absatz 4 Buchstabe a benannte 
natürliche Personen“ werden die folgenden Einträge hinzugefügt:

Name Aliasname Angaben zur Identität Datum der Aufnahme in 
die Liste Gründe

„28. KIM Su Gil KIM Su-Gil Geburtsdatum: 1950

Staatsangehörigkeit: DVRK

Geschlecht: männlich

21.4.2022 In seiner Eigenschaft als Direktor der Abteilung Allgemeine Politik der 
koreanischen Volksarmee von 2018 bis 2021 und als Mitglied der 
Kommission für Staatsangelegenheiten von 2019 bis 2021 war er 
verantwortlich für die Umsetzung der Entscheidungen der Arbeiterpartei 
Koreas im Zusammenhang mit der Entwicklung von Kernwaffen- und 
Raketenprogrammen unter Verletzung der Resolutionen 1718 (2006), 
1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 
2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) und 2397 (2017) des 
Sicherheitsrats der Vereinten Nationen.

29. JON Il Ho JON Il-Ho Geburtsdatum: 1955 oder 
1956

Staatsangehörigkeit: DVRK

Geschlecht: männlich

21.4.2022 In seiner Eigenschaft als ‚hochrangiger Amtsträger auf dem Gebiet der 
nationalen Verteidigungswissenschaften‘ spielt er eine wesentliche Rolle und 
ist verantwortlich für die Entwicklung der 
Massenvernichtungswaffenprogramme der DVRK. Er wurde im August 
2019 zum Generaloberst befördert, hat den Wissenschafts- und 
Technologiepreis des 16. Februars erhalten, ist Direktor des 
Forschungsinstituts für Automatisierung, Direktor des Instituts der 
Technischen Universität Kim Chaek und Vizedirektor einer Abteilung des 
Zentralkomitees der Arbeiterpartei Koreas; er hat an den Starts der 
interkontinentalen ballistischen Raketen (ICBM) Hwasong-14 vom 4. Juli 
2017 und 28. Juli 2017 sowie an den meisten anderen Raketenstarts 2017, 
2019 und im März 2020 teilgenommen.

30. JONG Sung Il JONG Sung-Il Geburtsdatum: 20.3.1961

Reisepass-Nr.: 927240105

Staatsangehörigkeit: DVRK

Geschlecht: männlich

21.4.2022 In seiner Eigenschaft als ‚hochrangiger Parteifunktionär‘ und ‚führender 
Amtsträger im Bereich der nationalen Verteidigungswissenschaften‘ und von 
einem VN-Mitgliedstaat im Jahr 2017 als ein ehemaliger Vizedirektor der 
Abteilung für Munitionsindustrie des Zentralkomitees der Arbeiterpartei 
Koreas identifiziert, spielt er eine wichtige Rolle in der — und ist 
verantwortlich für die — Entwicklung der 
Massenvernichtungswaffenprogramme der DVRK, insbesondere des 
Programms für ballistische Flugkörper. Er war bei den Tests der 
interkontinentalen ballistischen Raketen (ICBM) Hwasong-14 am 4. Juli 
2017 und 28. Juli 2017 sowie bei den Starts ballistischer Raketen/großer 
Mehrfachraketenwerfer am 24. August und 10. September 2019 anwesend.
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Name Aliasname Angaben zur Identität Datum der Aufnahme in 
die Liste Gründe

31. YU Jin YU Jin Geburtsdatum: 1960

Staatsangehörigkeit: DVRK

Geschlecht: männlich

21.4.2022 In seiner Eigenschaft als Direktor der Abteilung für Munitionsindustrie und 
als stellvertretendes Mitglied des Politbüros des Zentralkomitees der 
Arbeiterpartei Koreas spielt er eine wichtige Rolle mit Verantwortung bei der 
Entwicklung der Massenvernichtungswaffenprogramme der DVRK sowohl 
im Nuklear- als auch im ballistischen Bereich. Er begleitete Kim Jong Un im 
Vorfeld des ICBM-Starts im März 2022 zur Nationalen Verwaltung für 
Luftfahrtentwicklung (National Aerospace Development Administration) 
und nahm an der Nationalen Verteidigungsausstellung 2021 teil, auf der 
offensichtlich neue Waffensysteme gezeigt wurden. Als stellvertretender 
Direktor war er bei den Tests der interkontinentalen ballistischen Raketen 
(ICBM) Hwasong-14 am 4. Juli 2017 und 28. Juli 2017 anwesend, begleitete 
Kim Jong Un am 22. Juli 2019 bei der Besichtigung eines neuen 
Unterseebootstyps, das die DVRK als für den ‚strategischen‘ Zweck der 
Stationierung von U-Boot-gestützten ballistischen Flugkörpern mit der 
Fähigkeit zum Transport nuklearer Sprengköpfe bestimmt bezeichnet hat, 
und war bei den Starts ballistischer Raketen am 25. und 30. Juli 2019 und 
am 2. August 2019 anwesend.“

2. In Anhang XVI „Liste der Personen, Organisationen und Einrichtungen nach Artikel 34 Absätze 1 und 3“ Teil a „Natürliche Personen“ werden die folgenden Einträge hinzugefügt:

Name Angaben zur Identität Datum der Aufnahme 
in die Liste Begründung

„25. PAK Hwa Song

alias PAK Hwa-Song

Mitgründer des Unternehmens 
CONGO ACONDE

Geburtsort: DVRK

Reisepass-Nr.: 654331357

Staatsangehörigkeit: DVRK

Geschlecht: männlich

Anschrift: Demokratische Republik 
Kongo

21.4.2022 Pak Hwa Song ist an der Umgehung von Sanktionen beteiligt und verantwortlich für 
die finanzielle Unterstützung des Nuklearprogramms und des Programms für 
ballistische Flugkörper der DVRK. Er ist Mitgründer des Unternehmens CONGO 
ACONDE, einer Strohfirma der PAEKHO TRADING CORPORATION. PAEKHO ist an 
der Ausfuhr von Statuen an mehrere Länder südlich der Sahara unter Verstoß gegen 
VN-Sanktionen beteiligt. Pak hat ferner ein Bankkonto bei einer Zweigniederlassung 
in Lubumbashi einer Bank mit Sitz in Kamerun unter Verstoß gegen Resolutionen des 
VN-Sicherheitsrats eröffnet. Pak arbeitet mit Hwang Kil Su zusammen. Er erbringt 
Finanzdienstleistungen zur Unterstützung des Regimes und der Nuklearprogramme 
der DVRK.
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Name Angaben zur Identität Datum der Aufnahme 
in die Liste Begründung

26. HWANG Kil Su

alias HWANG Kil-Su

Mitgründer des Unternehmens 
CONGO ACONDE

Geburtsort: DVRK

Reisepass-Nr.: 654331363

Staatsangehörigkeit: DVRK

Geschlecht: männlich

Anschrift: Demokratische Republik 
Kongo

21.4.2022 Hwang Kil Su ist an der Umgehung von Sanktionen beteiligt und verantwortlich für 
die finanzielle Unterstützung des Nuklearprogramms und des Programms für 
ballistische Flugkörper der DVRK. Er ist Mitgründer des Unternehmens CONGO 
ACONDE, einer Strohfirma der PAEKHO TRADING CORPORATION. PAEKHO ist an 
der Ausfuhr von Statuen an mehrere Länder südlich der Sahara unter Verstoß gegen 
Resolutionen des VN-Sicherheitsrats beteiligt. Hwang hat ferner ein Bankkonto bei 
einer Zweigniederlassung in Lubumbashi einer Bank mit Sitz in Kamerun unter 
Verstoß gegen Resolutionen des VN-Sicherheitsrats eröffnet. Hwang arbeitet mit Pak 
Hwa Song zusammen. Er erbringt Finanzdienstleistungen zur Unterstützung des 
Regimes und der Nuklearprogramme der DVRK.

27. IM Song Sun

alias IM Song-Sun

Staatsangehörigkeit: DVRK

Geschlecht: männlich

21.4.2022 In seiner Eigenschaft als Vertreter der Corman Construction Company (Tong Bang), 
einer Strohfirma der von den VN benannten Mansudae Overseas Project (MOP) 
Group, ist Im Song Sun an der Umgehung von Sanktionen unter Verstoß gegen die 
Bestimmungen der Resolutionen 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 
2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) 
bzw. 2397 (2017) des VN-Sicherheitsrats beteiligt. Er hat Bauprojekte dieses 
Unternehmens im Senegal geleitet und hat Zahlungen für Aufträge erhalten, die an die 
MOP und an Corman Construction vergeben wurden, und ist daher verantwortlich für 
finanzielle Aktivitäten zur Unterstützung des Nuklearprogramms und des Programms 
für ballistische Flugkörper der DVRK.

28. CHOE Song Chol

alias CHOE Song-Chol

Staatsangehörigkeit: DVRK

Geschlecht: männlich

21.4.2022 In seiner Eigenschaft als Vertreter der Corman Construction Company (Tong Bang), 
einer Strohfirma der von den VN benannten Mansudae Overseas Project Group, ist 
Choe Song Chol an der Umgehung von Sanktionen unter Verstoß gegen die 
Bestimmungen der Resolutionen 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 
2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) 
bzw. 2397 (2017) des VN-Sicherheitsrats beteiligt. Er hat Bauprojekte dieses 
Unternehmens im Senegal geleitet und hat Zahlungen für Aufträge erhalten, die an die 
MOP und an Corman Construction vergeben wurden, und ist daher verantwortlich für 
finanzielle Aktivitäten zur Unterstützung des Nuklearprogramms und des Programms 
für ballistische Flugkörper der DVRK.“
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3. In Anhang XVI „Liste der Personen, Organisationen und Einrichtungen nach Artikel 34 Absätze 1 und 3“ Teil b „Juristische Personen, Organisationen und Einrichtungen“ werden die 
folgenden Einträge hinzugefügt:

Name (und ggf. Aliasname) Angaben zur Identität Datum der Aufnahme 
in die Liste Begründung

„5. Eritech Computer Assembly 
& Communication 
Technology PLC

Anschrift: Denden Street N028, 
Asmara, 257, Eritrea

21.4.2022 Eritech Computer Assembly & Communication Technology PLC untersteht der 
Aufsicht oder der Leitung der eritreischen Verteidigungsstreitkräfte und hat seinen Sitz 
in deren Anlage des Asha Golgol Military Technical Center, das für die Herstellung, 
Änderung oder Reparatur ziviler sowie militärischer und paramilitärischer 
Ausrüstung genutzt wird. Das Unternehmen ist an der Umgehung von Sanktionen 
beteiligt und verantwortlich für die Unterstützung des Nuklearprogramms und des 
Programms für ballistische Flugkörper der DVRK, da es im Juli 2016 als beabsichtigter 
Empfänger einer Lieferung militärischer Kommunikationsausrüstung aus China mit 
Ursprung in der DVRK erhalten hat. Der Großteil der betreffenden Ausrüstung 
stammte von GLOCOM, einem auf die Lieferung militärischer 
Übertragungsausrüstung spezialisierten Unternehmen der DVRK, das mit den 
Nachrichtendiensten der DVRK verbunden ist, womit es insbesondere gegen die 
Resolution 2270 (2016) des VN-Sicherheitsrats verstößt.

6. Korea General Corporation 
for External Construction 
(Aliasnamen: KOGEN, 
GENCO)

Anschrift: Taedonggang District, 
Pyongyang, Demokratische 
Volksrepublik Korea

21.4.2022 Korea General Corporation for External Construction (KOGEN) ist ein professionelles 
Bauunternehmen im Ausland, das laut der Präsentation auf dem offiziellen 
Internetportal Naenara der DVRK Facharbeiter ins Ausland entsendet, und hat 
Projekte in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Kuwait, Katar, Jemen, Russland, 
Libyen und der Mongolei durchgeführt. Es verfügt ferner über lokale 
Zweigniederlassungen, wie z. B. in Sambia. KOGEN ist daher an der Umgehung von 
Sanktionen beteiligt und verantwortlich für die finanzielle Unterstützung des 
Nuklearprogramms und des Programms für ballistische Flugkörper der DVRK, da es 
die Löhne der ins Ausland entsendeten Arbeitskräfte ganz oder teilweise an das 
Regime weitergibt — eine Praktik, die durch die Resolution 2397 (2017) des 
VN-Sicherheitsrats verboten ist.

7. Chilsong Trading 
Corporation

Anschrift: Pyongyang, 
Demokratische Volksrepublik Korea

21.4.2022 Chilsong Trading Corporation ist an der Umgehung von Sanktionen unter Verstoß 
gegen die Resolution 2270 (2016) des VN-Sicherheitsrats beteiligt und verantwortlich 
für die Unterstützung des Nuklearprogramms und des Programms für ballistische 
Flugkörper der DVRK, da es insbesondere durch einen Staatsangehörigen der DVRK, 
CHOE Jin-myong, vertreten wird, der militärische Kommunikationsausrüstung 
vertreibt und Verhandlungen mit DAERYONGGANG TRADING CORPORATION, 
einer vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen am 16. Juli 2009 mit Sanktionen 
belegten Einrichtung, geführt hat.

8. Korea Paekho Trading 
Corporation

(Aliasname: Joson Paekho 
Muyok Hoesa)

Anschrift: Chongryu 3-dong, 
Taedonggang District, Pyongyang, 
Demokratische Volksrepublik Korea

21.4.2022 Paekho Trading Corporation ist ein Kunstunternehmen, das an der Herstellung von 
Statuen im Ausland und an der Ausfuhr von Kunststatuen, die von Paekho Art Studio 
hergestellt werden, beteiligt ist und illegale Arbeit und Zugang zu internationalen 
Finanzsystemen erleichtert. Es ist insbesondere auf Entwicklungszuschüsse und 
-darlehen sowie auf ausländische Direktinvestitionen für kommunale Projekte 
ausgerichtet. Es ist daher an der Umgehung von Sanktionen beteiligt und 
verantwortlich für die finanzielle Unterstützung des Nuklearprogramms und des 
Programms für ballistische Flugkörper der DVRK.“
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II

(Rechtsakte ohne Gesetzescharakter)

VERORDNUNGEN

DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2022/662 DES RATES 

vom 21. April 2022

zur Durchführung der Verordnung (EU) Nr. 401/2013 über restriktive Maßnahmen angesichts der 
Lage in Myanmar/Birma 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 401/2013 des Rates vom 2. Mai 2013 über restriktive Maßnahmen angesichts der 
Lage in Myanmar/Birma und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 194/2008 (1), insbesondere auf Artikel 4i,

auf Vorschlag des Hohen Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Am 2. Mai 2013 hat der Rat die Verordnung (EU) Nr. 401/2013 angenommen.

(2) Der Rat hat die in Anhang IV der Verordnung (EU) Nr. 401/2013 enthaltene Liste der natürlichen und juristischen 
Personen, Organisationen und Einrichtungen, die restriktiven Maßnahmen unterliegen, überprüft. Infolge dieser 
Überprüfung sollten die Angaben zu neun Einträgen geändert werden.

(3) Die Verordnung (EU) Nr. 401/2013 sollte daher entsprechend geändert werden —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Anhang IV der Verordnung (EU) Nr. 401/2013 wird gemäß dem Anhang der vorliegenden Verordnung geändert.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat.

Geschehen zu Brüssel am 21. April 2022.

Im Namen des Rates
Der Präsident

J.-Y. LE DRIAN

(1) ABl. L 121 vom 3.5.2013, S. 1.
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ANHANG 

In der Verordnung (EU) Nr. 401/2013 erhalten in Anhang IV Abschnitt „A. Liste der in Artikel 4a genannten natürlichen Personen“ die Einträge 15, 16, 17, 20, 23, 35, 36, 37 und 38 
folgende Fassung:

Name Angaben zur Identität Begründung
Zeitpunkt der 
Aufnahme in 

die Liste

„15. Min Aung Hlaing Geburtsdatum: 3. Juli 1956

Geburtsort: Tavoy, Myanmar/Birma

Staatsangehörigkeit: Myanmar

Nationale Kennziffer: 12/SAKHANA 
(N)020199

Geschlecht: männlich

Min Aung Hlaing ist seit 2011 Oberbefehlshaber der Streitkräfte Myanmars (Tatmadaw). Er ist der 
Vorsitzende des Staatsverwaltungsrates und Mitglied des Nationalen Rates für Verteidigung und 
Sicherheit. Min Aung Hlaing hat sich selbst am 1. August 2021 zum „Premierminister“ erklärt. Am 
1. Februar 2021 haben die Streitkräfte Myanmars (Tatmadaw) unter ihrem Oberbefehlshaber Min Aung 
Hlaing in Myanmar/Birma einen Putsch durchgeführt und damit unter Nichtanerkennung des 
Ergebnisses der Wahl vom 8. November 2020 die demokratisch gewählte Regierung gestürzt. Im 
Rahmen des Putsches hat Vizepräsident Myint Swe als kommissarischer Präsident am 1. Februar 2021
den Notstand ausgerufen und die gesetzgebende, die vollziehende und die rechtsprechende Gewalt des 
Staates dem Oberbefehlshaber der Nationalen Verteidigung General Min Aung Hlaing übertragen. Am 
2. Februar 2021 wurde der Staatsverwaltungsrat eingesetzt, um diese drei Gewalten auszuüben und so 
die demokratisch gewählte Regierung an der Erfüllung ihres Mandats zu hindern. Am 31. Januar 2022
hat der Nationale Rat für Verteidigung und Sicherheit auf Ersuchen von Min Aung Hlaing den Notstand 
bis zum 31. Juli 2022 förmlich verlängert.

Oberbefehlshaber Min Aung Hlaing vereint alle Machtbefugnisse auf sich und führt den Vorsitz im 
Staatsverwaltungsrat, deshalb war er unmittelbar an den Entscheidungen über staatliche Ämter beteiligt 
und trägt die Verantwortung für diese Entscheidungen; er ist deshalb verantwortlich für die 
Untergrabung der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit in Myanmar/Birma. Zudem hat der 
Staatsverwaltungsrat Beschlüsse erlassen, durch die das Recht auf freie Meinungsäußerung einschließlich 
des Zugangs zu Informationen und das Recht auf friedliche Versammlung eingeschränkt werden. Die 
unter der Kontrolle des Staatsverwaltungsrates stehenden Streitkräfte und Behörden haben seit dem 
1. Februar 2021 schwere Menschenrechtsverletzungen begangen, indem sie zivile und unbewaffnete 
Demonstranten getötet, die Versammlungs- und Meinungsfreiheit auch durch Beschränkung des 
Zugangs zum Internet eingeschränkt und Oppositionsführer und Gegner des Putsches willkürlich 
festgenommen und inhaftiert haben. Als Vorsitzender des Staatsverwaltungsrates ist Oberbefehlshaber 
Min Aung Hlaing unmittelbar für die repressiven Beschlüsse und für schwere 
Menschenrechtsverletzungen verantwortlich.

2018 haben die Vereinten Nationen und internationale zivilgesellschaftliche Organisationen über 
schwere Menschenrechtsverletzungen und schwere Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht 
berichtet, die seit 2011 von den Streitkräften und den Ordnungskräften in den Bundesstaaten 
Kachin, Rakhine und Shan verübt wurden und gegen die Bevölkerungsgruppe der Rohingya 
gerichtet waren, wobei sie viele dieser Verstöße als schwerste Verbrechen nach dem Völkerrecht 
eingestuft haben. Min Aung Hlaing ist seit 2011 Oberbefehlshaber der Tatmadaw und in dieser 
Funktion unmittelbar für diese an der Bevölkerungsgruppe der Rohingya verübten schweren 
Verstöße und Missbräuche verantwortlich.
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Name Angaben zur Identität Begründung
Zeitpunkt der 
Aufnahme in 

die Liste

16. Myint Swe Geburtsdatum: 24. Mai 1951

Staatsangehörigkeit: Myanmar

Geschlecht: männlich

Generalleutnant Myint Swe ist Angehöriger der Streitkräfte Myanmars (Tatmadaw) und war bis zum 
1. Februar 2021 der von der Tatmadaw ernannte Vizepräsident. An diesem Tag nahm Myint Swe 
zusammen mit anderen Angehörigen der Tatmadaw an der Sitzung des Nationalen Rates für 
Verteidigung und Sicherheit teil. Diese Sitzung des Nationales Rates war verfassungswidrig, da die 
zivilen Mitglieder des Rates von ihr ausgeschlossen waren. Während dieser Sitzung wurde Myint Swe 
zum kommissarischen Präsidenten erklärt. Myint Swe hat sodann den Notstand ausgerufen und die 
gesetzgebende, die vollziehende und die rechtsprechende Gewalt des Staates dem Oberbefehlshaber der 
Nationalen Verteidigung, General Min Aung Hlaing, übertragen. Hierdurch wurde gegen das Verfahren 
für die Ausrufung des Notstands verstoßen, da nach der Verfassung nur der Präsident befugt ist, den 
Notstand auszurufen. Am 31. Januar 2022 hat Myint Swe die Verlängerung des Notstands bis zum 
31. Juli 2022 genehmigt.

Durch die Annahme der Ernennung zum kommissarischen Präsidenten und durch die Übertragung der 
gesetzgebenden, der vollziehenden und der rechtsprechenden Gewalt auf den Oberbefehlshaber hat 
Myint Swe zum Sturz der demokratisch gewählten Regierung beigetragen und ist deshalb 
verantwortlich für die Untergrabung der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit in Myanmar/Birma.

22.3.2021

17. Soe Win Geburtsdatum: 1. März 1960

Staatsangehörigkeit: Myanmar

Geschlecht: männlich

Soe Win ist seit 2011 stellvertretender Oberbefehlshaber der Streitkräfte Myanmars (Tatmadaw). Er ist 
stellvertretender Vorsitzender des Staatsverwaltungsrates und Mitglied des Nationalen Rates für 
Verteidigung und Sicherheit. Am 1. Februar 2021 haben die Streitkräfte Myanmars (Tatmadaw) unter 
ihrem Oberbefehlshaber Min Aung Hlaing in Myanmar/Birma einen Putsch durchgeführt und damit 
unter Nichtanerkennung des Ergebnisses der Wahl vom 8. November 2020 die demokratisch gewählte 
Regierung gestürzt. Im Rahmen des Putsches hat Vizepräsident Myint Swe als kommissarischer 
Präsident am 1. Februar 2021 den Notstand ausgerufen und die gesetzgebende, die vollziehende und die 
rechtsprechende Gewalt des Staates dem Oberbefehlshaber der Nationalen Verteidigung General Min 
Aung Hlaing übertragen. Am 2. Februar 2021 wurde der Staatsverwaltungsrat eingesetzt, um diese drei 
Gewalten auszuüben und so die demokratisch gewählte Regierung an der Erfüllung ihres Mandats zu 
hindern. Soe Win hat an der Sitzung des Nationalen Rates für Verteidigung und Sicherheit vom 
31. Januar 2022 teilgenommen, in der der Notstand bis zum 31. Juli 2022 verlängert wurde.

Als stellvertretender Vorsitzender des Staatsverwaltungsrates war der stellvertretende Oberbefehlshaber 
Soe Win unmittelbar an den Entscheidungen über staatliche Ämter beteiligt und trägt die 
Verantwortung für diese Entscheidungen; er ist deshalb verantwortlich für die Untergrabung der 
Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit in Myanmar/Birma. Zudem hat der Staatsverwaltungsrat 
Beschlüsse erlassen, durch die das Recht auf freie Meinungsäußerung einschließlich des Zugangs zu 
Informationen und das Recht auf friedliche Versammlung eingeschränkt werden. Die unter der 
Kontrolle des Staatsverwaltungsrates stehenden Streitkräfte und Behörden haben seit dem 1. Februar 
2021 schwere Menschenrechtsverletzungen begangen, indem sie zivile und unbewaffnete 
Demonstranten getötet, die Versammlungs- und Meinungsfreiheit auch durch Beschränkung des 
Zugangs zum Internet eingeschränkt und Oppositionsführer und Gegner des Putsches willkürlich 
festgenommen und inhaftiert haben.
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Name Angaben zur Identität Begründung
Zeitpunkt der 
Aufnahme in 

die Liste

Als stellvertretender Vorsitzender des Staatsverwaltungsrates ist der stellvertretende Oberbefehlshaber 
Soe Win unmittelbar für die repressiven Beschlüsse und für schwere Menschenrechtsverletzungen 
verantwortlich.

2018 haben die Vereinten Nationen und internationale zivilgesellschaftliche Organisationen über schwere 
Menschenrechtsverletzungen und schwere Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht berichtet, die seit 
2011 von den Streitkräften und den Ordnungskräften in den Bundesstaaten Kachin, Rakhine und Shan 
verübt wurden und gegen die Bevölkerungsgruppe der Rohingya gerichtet waren, wobei sie viele dieser 
Verstöße als schwerste Verbrechen nach dem Völkerrecht eingestuft haben. Soe Win ist seit 2011 
stellvertretender Oberbefehlshaber der Tatmadaw und in dieser Funktion unmittelbar für diese an der 
Bevölkerungsgruppe der Rohingya verübten schweren Menschenrechtsverletzungen verantwortlich.

20. Mya Tun Oo Geburtsdatum: 4. oder 5. Mai 1961

Staatsangehörigkeit: Myanmar

Geschlecht: männlich

General Mya Tun Oo ist Angehöriger der Streitkräfte Myanmars (Tatmadaw). Er wurde am 1. Februar 
2021 zum Verteidigungsminister ernannt und ist Mitglied des Staatsverwaltungsrates.

Am 1. Februar 2021 haben die Streitkräfte Myanmars (Tatmadaw) unter ihrem Oberbefehlshaber Min Aung 
Hlaing in Myanmar einen Putsch durchgeführt und damit unter Nichtanerkennung des Ergebnisses der Wahl 
vom 8. November 2020 die demokratisch gewählte Regierung gestürzt. Im Rahmen des Putsches hat 
Vizepräsident Myint Swe als kommissarischer Präsident am 1. Februar 2021 den Notstand ausgerufen und 
die gesetzgebende, die vollziehende und die rechtsprechende Gewalt des Staates dem Oberbefehlshaber der 
Nationalen Verteidigung General Min Aung Hlaing übertragen. Am 2. Februar 2021 wurde der 
Staatsverwaltungsrat eingesetzt, um diese drei Gewalten auszuüben und so die demokratisch gewählte 
Regierung an der Erfüllung ihres Mandats zu hindern. Mya Tun Oo hat an der Sitzung des Nationalen Rates 
für Verteidigung und Sicherheit vom 31. Januar 2022 teilgenommen, in der der Notstand bis zum 31. Juli 
2022 verlängert wurde. Als Mitglied des Nationalen Rates für Verteidigung und Sicherheit sowie des 
Staatsverwaltungsrates war General Mya Tun Oo unmittelbar an den Entscheidungen über staatliche Ämter 
beteiligt und trägt die Verantwortung für diese Entscheidungen; er ist deshalb verantwortlich für die 
Untergrabung der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit in Myanmar/Birma.

Zudem hat der Staatsverwaltungsrat Beschlüsse erlassen, durch die das Recht auf freie Meinungsäußerung 
einschließlich des Zugangs zu Informationen und das Recht auf friedliche Versammlung eingeschränkt 
werden. Die unter der Kontrolle des Staatsverwaltungsrates stehenden Streitkräfte und Behörden haben seit 
dem 1. Februar 2021 schwere Menschenrechtsverletzungen begangen, indem sie zivile und unbewaffnete 
Demonstranten getötet, die Versammlungs- und Meinungsfreiheit auch durch Beschränkung des Zugangs 
zum Internet eingeschränkt und Oppositionsführer und Gegner des Putsches willkürlich festgenommen und 
inhaftiert haben. Als Mitglied des Staatsverwaltungsrates ist General Mya Tun Oo unmittelbar für die 
repressiven Beschlüsse und für schwere Menschenrechtsverletzungen verantwortlich.

Darüber hinaus ist Mya Tun Oo als Verteidigungsminister für die Angriffe der Streitkräfte im 
Bundesstaat Kayah vom 25. Dezember 2021, bei denen mehr als 30 Menschen, darunter Kinder und 
humanitäres Personal, getötet wurden, sowie für Massentötungen und Folterungen von Zivilisten in 
ganz Myanmar verantwortlich. Daher ist er für schwere Menschenrechtsverletzungen in  
Myanmar/Birma verantwortlich.
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Name Angaben zur Identität Begründung
Zeitpunkt der 
Aufnahme in 

die Liste

2018 haben die Vereinten Nationen und internationale zivilgesellschaftliche Organisationen über 
schwere Menschenrechtsverletzungen und schwere Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht 
berichtet, die seit 2011 von den Streitkräften und den Ordnungskräften in den Bundesstaaten Kachin, 
Rakhine und Shan verübt wurden und gegen die Bevölkerungsgruppe der Rohingya gerichtet waren, 
wobei sie viele dieser Verstöße als schwerste Verbrechen nach dem Völkerrecht eingestuft haben. Mya 
Tun Oo war von August 2016 bis zu seiner Ernennung zum Verteidigungsminister stellvertretender 
Stabschef der Streitkräfte Myanmars (Tatmadaw) und bekleidete damit den dritthöchsten Rang bei der 
Tatmadaw. In dieser Funktion hat er die im Bundesstaat Rakhine durchgeführten militärischen 
Operationen überwacht und die verschiedenen Streitkräfte, einschließlich Armee, Marine und Luftwaffe, 
und den Einsatz von Artillerie koordiniert. Er ist deshalb für diese an der Bevölkerungsgruppe der 
Rohingya verübten schweren Verstöße und Missbräuche verantwortlich.

23. Maung Maung Kyaw Geburtsdatum: 23. Juli 1964

Staatsangehörigkeit: Myanmar

Geschlecht: männlich

General Maung Maung Kyaw ist Angehöriger der Streitkräfte Myanmars (Tatmadaw) und Mitglied des 
Staatsverwaltungsrates. Zuvor war er von 2018 bis Januar 2022 Oberbefehlshaber der Luftwaffe 
Myanmars. Am 1. Februar 2021 haben die Streitkräfte Myanmars (Tatmadaw) unter ihrem 
Oberbefehlshaber Min Aung Hlaing in Myanmar einen Putsch durchgeführt und damit unter 
Nichtanerkennung des Ergebnisses der Wahl vom 8. November 2020 die demokratisch gewählte 
Regierung gestürzt. Im Rahmen des Putsches hat Vizepräsident Myint Swe als kommissarischer 
Präsident am 1. Februar 2021 den Notstand ausgerufen und die gesetzgebende, die vollziehende und die 
rechtsprechende Gewalt des Staates dem Oberbefehlshaber der Nationalen Verteidigung General Min 
Aung Hlaing übertragen. Am 2. Februar 2021 wurde der Staatsverwaltungsrat eingesetzt, um diese drei 
Gewalten auszuüben und so die demokratisch gewählte Regierung an der Erfüllung ihres Mandats zu 
hindern. Als Mitglied des Staatsverwaltungsrates war General Maung Maung Kyaw unmittelbar an den 
Entscheidungen über staatliche Ämter beteiligt und trägt die Verantwortung für diese Entscheidungen; er 
ist deshalb verantwortlich für die Untergrabung der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit in  
Myanmar/Birma.

Zudem hat der Staatsverwaltungsrat Beschlüsse erlassen, durch die das Recht auf freie 
Meinungsäußerung einschließlich des Zugangs zu Informationen und das Recht auf friedliche 
Versammlung eingeschränkt werden. Die unter der Kontrolle des Staatsverwaltungsrates stehenden 
Streitkräfte und Behörden haben seit dem 1. Februar 2021 schwere Menschenrechtsverletzungen 
begangen, indem sie zivile und unbewaffnete Demonstranten getötet, die Versammlungs- und 
Meinungsfreiheit auch durch Beschränkung des Zugangs zum Internet eingeschränkt und 
Oppositionsführer und Gegner des Putsches willkürlich festgenommen und inhaftiert haben. Als 
Mitglied des Staatsverwaltungsrates ist General Maung Maung Kyaw unmittelbar für die repressiven 
Beschlüsse und für schwere Menschenrechtsverletzungen verantwortlich. Darüber hinaus war er in 
seiner früheren Eigenschaft als Oberbefehlshaber der Luftwaffe Myanmars unmittelbar für die 
Bombenangriffe im Bundesstaat Kayah im Dezember 2021 verantwortlich, die sich gegen die 
Zivilbevölkerung richteten und eine hohe Zahl von Opfern forderten. Daher ist er für schwere 
Menschenrechtsverletzungen verantwortlich.
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35. U Chit Naing

(alias: Sate Pyin Nyar)

Geburtsdatum: Dezember 1948

Geburtsort: Kyee Nee Village, Chauk 
Township, Magway Region,  
Myanmar/Birma

Staatsangehörigkeit: Myanmar

Geschlecht: männlich

Anschrift: Myanmar, Yangon, 
Tharkayta Township, Yadanar 
Housing (near Tine Yin Thar Village), 
Yadanar Street, No. 150

U Chit Naing ist der Minister der Unionsregierung, der das Ministerium 2 des Büros der Unionsregierung 
(MOUGO 2) leitet. Vom 2. Februar 2021 bis zum 1. August 2021 war er Minister für Information. Er 
wurde vom Vorsitzenden des Staatsverwaltungsrates (SAC) ernannt, der am 2. Februar 2021 die 
gesetzgebende, die vollziehende und die rechtsprechende Gewalt des Staates übernommen hat. Als 
Minister für Information war er für die staatlichen Medien (MWD, MRTV, die Zeitungen Myanmar Alin, 
Kyemon und Global New Light of Myanmar, die Nachrichtenagentur Myanmar News Agency (MNA) 
sowie die digitalen Nachrichten Myanmar Digital News) und somit für die Sendung und 
Veröffentlichung der amtlichen Nachrichten verantwortlich. Während seiner Amtszeit als Minister für 
Information waren die Zeitungen voll von pro-militärischen Artikeln; er trägt daher die Verantwortung 
für die Propaganda der Junta und die Verbreitung von Desinformation in den staatlichen Medien, in 
denen keine ordnungsgemäße Berichterstattung stattfindet. Er ist unmittelbar verantwortlich für 
Beschlüsse, die zur Unterdrückung der Medien des Landes geführt haben. Dazu zählen Verfügungen, 
wonach unabhängigen Medien die Verwendung der Begriffe „Staatsstreich“, „Militärregime“ und „Junta“ 
untersagt ist und fünf lokale Nachrichtenmedien im Land verboten wurden. In seiner früheren und 
derzeitigen Funktion als Regierungsmitglied untergraben seine Handlungen, Maßnahmen und 
Aktivitäten die Demokratie und die Rechtsstaatlichkeit in Myanmar/Birma.

19.4.2021

36. Soe Htut Geburtsdatum: 29. März 1960

Geburtsort: Mandalay,  
Myanmar/Birma

Staatsangehörigkeit: Myanmar

Geschlecht: männlich

Generalleutnant Soe Htut ist Angehöriger der Streitkräfte Myanmars (Tatmadaw). Außerdem ist er 
Mitglied des Staatsverwaltungsrates (SAC) unter der Leitung des Oberbefehlshabers Min Aung Hlaing.

Am 1. Februar 2021 haben die Streitkräfte Myanmars (Tatmadaw) unter ihrem Oberbefehlshaber Min 
Aung Hlaing in Myanmar/Birma einen Putsch durchgeführt und damit unter Nichtanerkennung des 
Ergebnisses der Wahl vom 8. November 2020 die demokratisch gewählte Regierung gestürzt. Im 
Rahmen des Putsches hat Vizepräsident Myint Swe als kommissarischer Präsident am 1. Februar 2021
den Notstand ausgerufen und die gesetzgebende, die vollziehende und die rechtsprechende Gewalt des 
Staates dem Oberbefehlshaber der Nationalen Verteidigung General Min Aung Hlaing übertragen. Am 
2. Februar 2021 wurde der Staatsverwaltungsrat eingesetzt, um diese drei Gewalten auszuüben und so 
die demokratisch gewählte Regierung an der Erfüllung ihres Mandats zu hindern.

Soe Htut wurde am 1. Februar 2021 zum Innenminister ernannt. Soe Htut hat an der Sitzung des 
Nationalen Rates für Verteidigung und Sicherheit vom 31. Januar 2022 teilgenommen, in der der 
Notstand bis zum 31. Juli 2022 verlängert wurde. Im Zusammenhang mit diesem Beschluss und als 
Mitglied des SAC untergraben seine Handlungen und Maßnahmen die Demokratie und die 
Rechtsstaatlichkeit in Myanmar/Birma.
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Der Innenminister ist für die Polizei, die Feuerwehr und den Strafvollzug von Myanmar zuständig. Die 
Aufgaben des Innenministeriums umfassen die Sicherheit und die öffentliche Ordnung des Staates. In 
dieser Funktion ist Generalleutnant Soe Htut verantwortlich für schwere Menschenrechtsverletzungen, 
die die Polizei von Myanmar seit dem Militärputsch vom 1. Februar 2021 begangen hat, darunter die 
Tötung von Zivilisten und unbewaffneten Demonstranten, Verstöße gegen die Vereinigungsfreiheit und 
die Versammlungsfreiheit, willkürliche Festnahmen und Inhaftierungen von Oppositionsführern und 
friedlichen Demonstranten sowie Verstöße gegen das Recht auf freie Meinungsäußerung.

Darüber hinaus war Generalleutnant Soe Htut als Mitglied des SAC unmittelbar an den Entscheidungen 
über staatliche Ämter beteiligt und trägt die Verantwortung für diese Entscheidungen; er ist deshalb 
verantwortlich für die Untergrabung der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit in Myanmar/Birma. Er 
ist außerdem unmittelbar verantwortlich für die Beschlüsse des SAC über Repressionen, einschließlich 
Rechtsvorschriften, die die Menschenrechte verletzen und die Freiheiten der Bürgerinnen und Bürger 
Myanmars einschränken, sowie für die schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen, die von den 
Sicherheitskräften Myanmars begangen werden.

37. Tun Naung

(alias Tun Naing; alias 
Htun Naung)

Geburtsdatum: 30. April 1963

Staatsangehörigkeit: Myanmar

Geschlecht: männlich

Generalleutnant Tun Naung ist Mitglied der Streitkräfte Myanmars (Tatmadaw) und war zuvor 
Befehlshaber. Er ist Minister für Grenzangelegenheiten und Mitglied des Nationalen Verteidigungs- und 
Sicherheitsrates. Im Jahr 2013 war Tun Tun Naung der nördliche Befehlshaber, der den Konflikt des 
Militärs von Myanmar/Birma mit der Unabhängigen Armee von Kachin beaufsichtigte. In diesem 
Konflikt verübten die Streitkräfte von Myanmar unter dem Kommando Tun Tun Naung schwere 
Menschenrechtsverletzungen und Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht. Im Jahr 2017 war Tun 
Tun Naung befehlshabender Offizier des „1. Büros für Sondereinsätze“. Unter seinem Kommando 
verübten Truppen während der „Rohingya-Säuberungsaktionen“ Gräueltaten und schwere 
Menschenrechtsverletzungen gegen ethnische Minderheiten im Bundesstaat Rakhine. Diese Aktionen 
begannen am 25. August 2017 und umfassten willkürliche Tötungen, körperlichen Missbrauch, Folter, 
sexuelle Gewalt und die Inhaftierung von Angehörigen der Bevölkerungsgruppe der Rohingya. Als 
Kommandeur in den Jahren 2013 und 2017 ist Tun Tun Naung für schwere 
Menschenrechtsverletzungen in Myanmar/Birma verantwortlich.

Am 1. Februar 2021 haben die Streitkräfte Myanmars (Tatmadaw) unter ihrem Oberbefehlshaber Min 
Aung Hlaing in Myanmar/Birma einen Putsch durchgeführt und damit unter Nichtanerkennung des 
Ergebnisses der Wahl vom 8. November 2020 die demokratisch gewählte Regierung gestürzt. Im 
Rahmen des Putsches hat Vizepräsident Myint Swe als kommissarischer Präsident den Notstand 
ausgerufen und die gesetzgebende, die vollziehende und die rechtsprechende Gewalt des Staates dem 
Oberbefehlshaber der Nationalen Verteidigung, General Min Aung Hlaing, übertragen. Während dieser 
Ereignisse hat Tun Tun Naung am 1. Februar 2021 die Ernennung zum Minister für 
Grenzangelegenheiten in der Unionsregierung und damit einen Sitz im Nationalen Rat für Verteidigung 
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und Sicherheit angenommen. Tun Tun Naung hat an der Sitzung des Nationalen Rates für Verteidigung 
und Sicherheit vom 31. Januar 2022 teilgenommen, in der der Notstand bis zum 31. Juli 2022
verlängert wurde. Im Zusammenhang mit diesem Beschluss und als Mitglied der Unionsregierung und 
Minister für Grenzangelegenheiten ist Tun Tun Naung verantwortlich für Aktivitäten, die die 
Demokratie und die Rechtsstaatlichkeit in Myanmar untergraben, sowie für Handlungen, die den 
Frieden, die Sicherheit und die Stabilität des Landes bedrohen.

38. Win Shein

(alias U Win Shein)

Geburtsdatum: 31. Juli 1957

Geburtsort: Mandalay,  
Myanmar/Birma

Staatsangehörigkeit: Myanmar

Geschlecht: männlich

Reisepass-Nr.: DM001478 
(Myanmar/Birma), ausgestellt am 
10. September 2012, gültig bis 
9. September 2022

Nationale Kennziffer: 
12DAGANA011336

Win Shein wurde am 1. Februar 2021 von Oberbefehlshaber Min Aung Hlaing zum Minister für 
Planung und Finanzen in der Unionsregierung ernannt. Am 1. Februar 2021 haben die Streitkräfte 
Myanmars (Tatmadaw) unter ihrem Oberbefehlshaber Min Aung Hlaing in Myanmar/Birma einen 
Putsch durchgeführt und damit unter Nichtanerkennung des Ergebnisses der Wahl vom 8. November 
2020 die demokratisch gewählte Regierung gestürzt. Im Rahmen des Putsches hat Vizepräsident Myint 
Swe als kommissarischer Präsident den Notstand ausgerufen und die gesetzgebende, die vollziehende 
und die rechtsprechende Gewalt des Staates Min Aung Hlaing übertragen.

Durch die Annahme der Ernennung zum Minister für Planung und Finanzen der Unionsregierung und 
durch seine wichtige Rolle in der Wirtschaftspolitik des Regimes ist Win Shein verantwortlich für die 
Untergrabung der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit in Myanmar/Birma.
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2022/665 DER KOMMISSION 

vom 21. April 2022

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1210/2003 des Rates über bestimmte spezifische 
Beschränkungen in den wirtschaftlichen und finanziellen Beziehungen zu Irak 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1210/2003 des Rates vom 7. Juli 2003 über bestimmte spezifische Beschränkungen in 
den wirtschaftlichen und finanziellen Beziehungen zu Irak und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 2465/96 (1), 
insbesondere auf Artikel 11 Buchstabe b,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) In den Anhängen III und IV der Verordnung (EG) Nr. 1210/2003 sind natürliche und juristische Personen, 
Einrichtungen und Organisationen aufgeführt, die mit dem Regime des ehemaligen Präsidenten Saddam Hussein in 
Verbindung stehen und deren Vermögenswerte eingefroren werden.

(2) Am 18. April 2022 hat der Sanktionsausschuss des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen beschlossen, zwei 
natürliche Personen und eine Organisation aus der Liste der Personen und Organisationen, deren Vermögen 
einzufrieren ist, zu streichen.

(3) Daher sind die Anhänge III und IV der Verordnung (EG) Nr. 1210/2003 entsprechend zu ändern —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 1210/2003 wird nach Maßgabe des Anhangs I der vorliegenden Verordnung geändert.

Artikel 2

Anhang IV der Verordnung (EG) Nr. 1210/2003 wird nach Maßgabe des Anhangs II der vorliegenden Verordnung geändert.

Artikel 3

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 21. April 2022.

Für die Kommission
Im Namen der Präsidentin

Generaldirektor
Generaldirektion Finanzstabilität, Finanzdienstleistungen 

und Kapitalmarktunion

(1) ABl. L 169 vom 8.7.2003, S. 6.
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ANHANG I 

In Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 1210/2003 des Rates wird folgender Eintrag gestrichen:

„3. Rasheed Bank (alias a Al-Rashid Bank, b Al Rashid Bank, c Al-Rasheed Bank); PO Box 7177, Haifa Street, Baghdad, Irak, 
oder Al Masarif Street, Baghdad, Irak.“
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ANHANG II 

In Anhang IV der Verordnung (EG) Nr. 1210/2003 des Rates werden folgende Einträge gestrichen:

„72. Asil Sami Mohammad Madhi Tabrah (alias Asil Tabra). Geburtsdatum: 6. Juni 1964. Geburtsort: Irak. Nationality/ 
Staatsangehörigkeit: irakisch.“

„75. Maki Mustafa Hamudat (alias a Maki Hamudat, b Mackie Hmodat, c General Maki Al-Hamadat, d Macki Hamoudat 
Mustafa). Geburtsdatum: circa 1934. Anschrift: Mossul, Irak. Nationalität/Staatsangehörigkeit: irakisch.“

DE Amtsblatt der Europäischen Union 22.4.2022 L 121/35  



Anlage 5 

Deutsche Bundesbank          
Servicezentrum Finanzsanktionen 
 
 

Hinweise für Rückmeldungen bei Abfragen zu Finanzsanktionsrechtsakten 

 
 

Bitte beachten Sie für Ihre Rückmeldung die folgenden Hinweise:  
 
- Antworten Sie grundsätzlich per E-Mail (möglichst mit Antwortfunktion zu diesem 

Mail). Ergänzen Sie beim Antwort-Mail in der von uns vorgegebenen Thema-/ 
Betreff-Zeile hinter der Position „Meldung“ entweder „Fehlanzeige“ oder 
„siehe gesonderte Meldung“.  

 
- Fügen Sie Ihre Bankleitzahl in der Thema-/Betreff-Zeile am dafür vorgesehe-

nen Platz ein.  
 
- Muster für die Thema-/Betreff-Zeile Ihres Antwort-Mails: 
 

Rundschreiben Nr. 34/2022, Meldung: Fehlanzeige, BLZ: xxxxxxxx 
 
oder  
 
Rundschreiben Nr. 34/2022, Meldung: Siehe gesonderte Meldung,  
BLZ: xxxxxxxx 
 

- Sofern Sie nicht die Antwortfunktion nutzen, gestalten Sie die Thema-/Betreff-Zeile 
Ihres Mails gemäß diesen Vorgaben und senden Sie Ihre Meldung an die aus-
schließlich für Abfragen vorgesehene E-Mail-Adresse  

 
sz.finanzsanktionen.abfrage@bundesbank.de 

 
- Die Erfassung Ihrer Meldung erfolgt elektronisch und ist begrenzt auf die vor-

bezeichneten Angaben in der Thema-/Betreff-Zeile. Sofern Sie für mehrere In-
stitute (BLZ) Auskünfte erteilen, ist insoweit für jedes Institut eine gesonderte 
Anzeige abzugeben. Ferner ist die Meldung stets für jedes Rundschreiben 
getrennt zu erstatten. Sonstige über die Angaben in der Thema-/Betreff-Zeile 
hinausgehenden weiteren Mitteilungen sind als separates Mail an die allge-
meine E-Mail-Adresse: sz.finanzsanktionen@bundesbank.de zu richten. 

 
- Sollten Sie ausnahmsweise Ihre Rückmeldung per Telefax senden, gestalten Sie 

bitte die Thema-/Betreff-Zeile ebenfalls gemäß den oben angeführten Vorgaben 
und übermitteln Sie Ihr Dokument an die eigens hierfür eingerichtete 
 

Fax-Nr. 069 709097- 3801 
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